
Von Gejaidem / rc. Z9
Hönigsambö/ sambt den Beinkörben/ dem andern bezahlen ; jedoch
deme / so die Beinkörb darzu bringt / die Wahlgebühren / entweder
die Bezahlung deß halben Theils anzunehmen / oder den Schwarm
selbstzubehaltcn.

tz. io.
Legte sich der Schwarm / so einem entZehet / in einer Gewandten

Weegsan / somagder/ welcherihmnachkombt / solchen/vngeacht/
wessen der Grund / oder Baum ist / ( doch ohne dessen Nachtl ) wohl
schöpffen.

§. n.
So jemanden seine Tauben/ Ganß / Pfaben / vnd dergleichen

entfliehen / ob sie schon auß der Äigcnthumber Gesicht kommen / vnd
ihnen nicht nachgefetztwird/ sollen sie doch dem wissentlichen Aigen-
thumber / wo er sie anttifft / wider erfolgen / istauch der jenige / bey
deme sie eingeflogen / dem Aigenthumber/wann er ihmwissete/des¬
sen zu erindern schuldig. Vndwerein/oder anders nichtthut/sollvon
der Obrigkeit darzu gehalten / auch benebens vmb der vnbillichen
Vorenthaltungwillen/gestrafftwerden. DamitauchderSchaden/
so durch die Tauben / sonderlich denen Traydfeldern geschehen kan /
destomehrersverhütetwerde/ sollen die Taubenköbel nirgends/als
allein bey denen rechten Mayrhöffen/gehalten werden. Andere ge-
maineLeuth/soTraydbaw haben/mögen auffeinerStangen/soviel/
als einPflueg-Rad begrcifft / Tauben Nestzeinen ; denen halb Leh-
nern/Hoffstättern/vndHerbergernaber/istnichtzugelassen/Tauben
zum Außflug / sondern allein in Hauscrn/zu halten.

§. i.
D soll keiner auffeines andern Wasser / ohne Er¬

laubnuß fischen / noch ein Nachbar dem andern
hierinnen eingreiffeir/vnd wann darwider jemand
betrctten wird / mag er gepfandt/vndihmedie
Zeig hinweck - auch da ersieh widersetzte/mitGe-
walts Klag sürgenommenwerden. Wann es ein
gemainerMann / der es zu fursetzlicher aigennutzi-

gerEntsiembdungthut/ist er / als vmb Diebstall/zu bestraffen.
§. 2.



2 ^
Teucht / Weyer / Fischgraben/Einsätzen/vnd dergleichen/mag

ein jedwederer auffseinen Gründtcn zurichten/ jedoch wann es vonje¬
manden / ohne sonderbahreVergleichung mitdenen anrainenden be¬
schicht / vnd dardurch derselben Gründt außgetränckt / oder sonsten
Schaden zu gefügtwurde / ist er solchenTeucht / Meyer / oderanders
abzuthun/ vnd diedardurch zugefügte Schaden / nach Gerichtlicher
Besichtig -vnd Schatzungzuwiderkehrenschuldig.Es solle auch ein je¬
der/welchersonderlich grosse Teucht/oderWeyerauffseinenGründten
machenwill/dieselben mitgenugsambenDamme/Teresen/Fluchtgrä-
ben/ Ablässen/vnd andernNothdurssten/also versehen/ vnd erhalten/
damitdurchWolckenbruch/Güssen/vndandere dergleichenZustand/
denen / so darbey Gründt haben / nichtleichtlichSchaden beschehen/
sonsten er auch deren gebührlichen Abtrag / nach Gerichtlicher Er-
kandtnuß/zuthun verbunden seyn . Wannaberder Teucht-Herr/daö
seinigegenügsamblichgethan/vndgleichwohldurch Gottes Gewalt/
vnd Zuefall/andern Schaden zu gefugtwurde / soll er alles Abtrags
befteyet seyn.

§. z.
Wann ein Teucht/ oderWcyer/durchWolckenbruch/Güß/oder

in andere Weeg / außbricht / oderüberschiest/ vnd dardurch die Fisch
außgetragenwerden/ so mag der Teucht-He

'rr innerhalb Tag / vnd
NachtsolchenFischennachstellen/dieselbeindenmFeldbächlein/obsie
gleich einem anderngehören / wiederumbaußfangen / die er auffeines
andernGrund zu trucknen Land findet/ohneZrrunghinweck nehmen;
waren aber dieFisch in eines andern Teucht/ oderFischwassergeschos¬
sen / sohatderVerlustigte / ohne absonderliche Verwilligung/ nicht
Macht / seinen entgangenen FischenderOrthen weiter nachzusetzen;
es wäredann der Teucht / darein sie kommen / damahlen vnbesetztge¬
wesen/in welchemFall der Herr desselben Teuchts/darein deß andern
entgangene Fisch kommen / ihme dieselbe gegen gezimbliche Vereh¬
rung / folgen zu lassen schuldig . Kombtaber einer in Tag / vnd Nacht
seinenentgangenen Fischennicht nach / so seyndsie auffdem truckenen
Land / dessen / wcrsic am erstenergreifst / im Wasserader/ deme das-
selbig gehörig.

§. 4.
WerimhaimblichenFischfang/vndohneErlaubnuß/auffstelnb-

denTeuchten / Weyern/ oder Einsätzen / bettettenwürdet/mit was
für Zeig es seye/ nichts außgenommen/der hat selbigenverfallen/vnd
ist es ein gemainerMann / soll er/alövmb Diebstall/gestrafft werden.

§. 5-



Von Iischerepen/ bnd Teuchtm.
§. 5.

Hütungder Sttittigkeiten/ so sich zwischen denen / welchen die Fisch-
Gerechtigkeit/vndWild-Paanzugehöret/eraignen möchten/geord¬
nethaben / daß sowohl der Biber - als Otterfang in Wasser / oder

rschiedlich auffgerichten/ vnd
Wirdarinnen keine anderung

rssersein
gerissm/

dessen Grund / oder Aw es weck gerissen worden / es hätte sich
dann demÄndern Grund / oder Aw / so lang angehengt / daß die
Baum / so cs mit sich gerissen / darinnen eingewurtzlet / von solcher
Zeitan/ist es für dcß andern Guetzuhalten.

§. 2.
Jngleichen wann das Wasser mit gantzem Fluß / oder einem

Armb /durcheinen Grund bricht/ so viel an selbigemGrund/ an bey-
den Seichen noch übrig/ soll dem / welchem eszuvor gehörig gewest /
verbleiben/dieFischwaidaber/solldcm Herrn deßFischwasters/auch
dgselbsten zustehen. Kehrte sich das Wasser von dannen wieder in
sein vorigen Rinfall/so solle der vorige Inhaber deß Grunds / seinem

gewaschen wird / vnd hernach sich das Wasser wieder von selbigem
F Orth
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